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▶▶ Arbeitgeberleistungen
Bmf-Schreiben konkretisiert Steuerfreiheit für Job-tickets 

| Seit 01.01.2019 gilt der neue § 3 Nr. 15 EStG. Arbeitgeberleistungen in Form 
von Barzuschüssen und Sachbezügen für Fahrten der Arbeitnehmer mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sind steuerfrei, ebenso für alle Fahrten im öffentlichen Per-
sonennahverkehr. In der Praxis waren viele Fragen offen, wie § 3 Nr. 15 EStG 
zu lesen ist. Das BMF hat jetzt in einem 15-seitigen Schreiben die Grundsät-
ze veröffentlicht, wie aus seiner Sicht § 3 Nr. 15 EStG anzuwenden ist. | 

Das BMF beantwortet insbesondere die Fragen, 
▶� wann Linienverkehr vorliegt, definiert den Personenfernverkehr und die 
öffentlichen Verkehrsmittel im Personenfernverkehr und grenzt den Per-
sonennahverkehr vom Personenfernverkehr ab, 

▶� wer von § 3 Nr. 15 EStG profitiert, 
▶� wie bei einer gemischten Nutzung von Fahrberechtigungen für den Perso-
nenfernverkehr lohnsteuerlich zu verfahren und bei einer Amortisations-
prognose zu rechnen ist,

▶� wie Barzuschüsse des Arbeitgebers behandelt werden,
▶� wie das Zusätzlichkeitskriterium in § 3 Nr. 15 EStG zu lesen ist, 
▶� wie sich § 3 Nr. 15 EStG auf die Entfernungspauschale auswirkt und
▶� was der Arbeitgeber aufzeichnen bzw. nachweisen muss.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE
• BMF, Schreiben vom 15.08.2019, Az. IV C 5 – S 2342/19/10007 :001, Abruf-Nr. 210780
• Einen ausführlichen Beitrag zu den Regeln des BMF zu § 3 Nr. 15 EStG finden Sie in der 

Oktober-Ausgabe.

Steuerfreiheit gilt 
nach § 3 nr. 15 eStG 
seit 01.01.2019

iHr PLuS im netz
Schreiben

auf lgp.iww.de

▶▶ Altersversorgung/Geringfügige Beschäftigung
Gehaltsumwandlung für bAV bei einem minijobber?

| Ein Leserin fragt zum Beitrag „Minijobs und bAV“ in LGP 7/2019: Eine Ar-
beitnehmerin verdient momentan 450 Euro, hat auf die Rentenversiche-
rungspflicht verzichtet und möchte jetzt für 100 Euro mehr arbeiten (550 
Euro) und diesen Betrag über eine Gehaltsumwandlung in eine betriebliche 
Altersversorgung einzahlen. Der Arbeitgeber würde dieser Umwandlung zu-
stimmen. Ist dies möglich oder besteht die Möglichkeit der Entgeltumwand-
lung nur für Arbeitnehmer, die nicht auf die Rentenversicherungspflicht ver-
zichtet haben? Die Frage beantwortet Dr. Claudia Veh von der SLPM. |

Antwort | Die Arbeitnehmerin hat zwar keinen Rechtsanspruch auf Ent-
geltumwandlung nach § 1a BetrAVG, weil sie nicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pflichtversichert ist (§ 17 Abs. 3 S. 1 BetrAVG). Stimmt der 
Arbeitgeber zu, kann sie 100 Euro monatlich umwandeln und verliert dadurch 
nicht ihren Status als geringfügig Beschäftigte. Zu beachten ist allerdings, 
dass die Arbeitnehmerin die steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG nur 
nutzen kann, wenn es sich bei diesem Arbeitsverhältnis um das erste Ar-
beitsverhältnis handelt.

ein Leser fragt –  
LGP antwortet

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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S21. IWW-Kongress

Praxis Steuerstrafrecht
am 27.09.2019 in Düsseldorf

Der IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht ist 
die führende Veranstaltung für Berater und Verteidiger 
in der Betriebsprüfung und im Steuerstrafverfahren.

Folgende Topthemen erwarten Sie:

• Vermögensabschöpfung im (Steuer-)Strafverfahren
• Gastronomie: Kassenmanipulation und Schätzungen
• Auswirkungen von TCMS im Steuer(straf)recht
• Geldwäscheermittlungen durch LKA – ein praktischer Fall
• Steuerstrafrecht und verdeckte Gewinnausschüttungen
• Beweismittel im Unternehmen, bei Dritten und in der Cloud
• Bilanzfälschung: Bilanzanalyse für Juristen

www.kongress-praxis-
steuerstrafrecht.de

Termin 27.09.2019
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz-1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 570,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei Buchung bis zum 30.06.2019: 
10 % Preis vorteil. Bei gleichzeitiger An-
meldung von mindestens 2 Teilnehmern 
ab der 2. Buchung: 10 % Preisvorteil

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte – insbesondere 
Fachanwälte für Steuer- und Strafrecht

Steuerberater

Wirtschaftsprüfer

Leitende Mitarbeiter der 
Rechts- und Steuerabteilungen 
in Unternehmen und Banken

Buchungs-Nr. 1090

Dr. Marc Tully, Moderation, 
Präsident des Land-
gerichts in Hamburg

DDr. Gerhard Altenberger, 
WP/StB, beeideter und 
gerichtlich zer ti fizierter 
Sachverstän diger, Wien

Diana Nadeborn, RAin, 
Kanzlei Nadeborn, Berlin

Diplom-Finanzwirt 
Philipp Hammes, StB, RA, 
Schuka Hammes & 
Partner mbB, Düssel dorf                                           

LRD Franz Hruschka, 
Finanzamt München

Dr. Pascal Johann, RA, 
Dr. Johann & Jördens 
Rechtsanwälte, 
Frankfurt a. M.

Dr. Steffen Barreto da Rosa, 
Leiter der Gemeinsamen 
Finanzermittlungsgruppe 
Polizei/Zoll, München

Prof. Dr. Carsten Wegner, 
RA, FA Strafrecht, 
Krause & Kollegen, 
Berlin                                                            

Prof. Dr. Markus Jäger, 
Richter am BGH, 
Karlsruhe

Dr. Martin Wulf, 
RA, FA StR, Streck Mack 
Schwedhelm, Berlin                                               

1090_21-PStR-Kongress 2019.indd   1 27.05.2019   10:28:38


